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Das BGH-Urteil im Wortlaut

Der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die münd-
liche Verhandlung vorn 6Juli 1982 durch den Vorsitzenden
Richter Dr. Hiddämann und die Richter Dunz, Dr. Steffen,
Dr. Ankermann und Dr. LePa

für Recht erkannt:

I. Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 20.
Zivilsenats des Kammergerichts vom l. Juni l98l aufge'
hoben.

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil der Zivrl-
kammer 9 des Landgerichts Berlin vom 15. Dezember 1980
dahin abgeändert, daß die Klage abgewiesen wird.

II. Die Kosten des Rechtsstreits fallen dem Kläger zur last.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der im Jahre 1950 geborene Kläger, heute als Diplom-Pä-
r\ dagoge qualifiziert, litt sgit Aprt, 1977 an , psychischen

) Striryngen. Er wurde "däslialb zunächst einfge- Mrinate in' ü'as Püchiatrische Krankenhaus W. eingewiesen. Von
Juni bis Aufust 1977 fafi eine ebensolche Behandlung
in der Psychiatrischen Klinik der beklagten "Unirrer§itäf
statt, in die sich der Kläger selbst begeben hatte. Die Diag-
nose bewegte sich dort zwischen den Begriffen ,,endogene
Psychose",,,Schizophrenie" und, paranoidhalluzinatorisches
Syndrom".

hörigen wie auch der beteiligten Arzte, die gerade im Bereich
der Psychiatrie auch selbst als Person engagiert sei,unzumut-
bar tangieren.

Beide Vorinstaruen haben der Klage, die der Kläger in der
Berufungsinstanz noch auf Einsicht in die Unterlagen der
ambulanten Nachbehandlung erweitert hat, voll stattge-
geben. Mit der Revi§on erstrebt die beklagte Universiät
weiterhin die Abweisung der Klage.

Entscheidungsgründe

I.

Das Berufungsgericht begündet seine Entscheidung im
wcentlichen wie folgt:

Die Beziehung zwischen den Parteien als Patient und Kranken-
hausträger seien - im Prozeß nicht umstritten - privatrecht-
licher Art. Demnach stehe dem Kläger ein Recht auf Ein-
sicht in die Unterlagen stationärer wie der nachfolgenden
ambulangen Behandlung zu. Das ergebe §ch als Neben-
anspruch aus dem Behandlunggvertrag, insbesondere seit
der Bundesgerichtslrof entgegen früherer Rechtssprechung
eine Pflicht des Arztes zur Dokumentation bejahe. Allge-
mein stellt das Berufungsgericht auf die in der neueren
Betrachtungsweise anerkannte Rationalisierung und,,Ent-
mythologisierung" des fuzt/Patientenverhältnises im
Sinne einer Anerkennung des vollen Selbstbestimmungs.
rechts bei der Behandlung ab. Aus der Pflicht des Arztes
dem Patienten gegenüber zur Führung von Krankenunter-
lagen folge auch das grundsätdiche Einsichtsrecht des Pa-
tienten, ohne daß es im Einzelfall eines besonderen recht-
Iichen Interesses bedürfe- Die Anwendbarkeit der Vorschrift
des § 8IO BGB, db meifelhaft sein möge, könne daher
dahinstehen.

Allerdings lägen im Bereich der Psychiatrie besondere Ver-
hältnisse vor, ohne daß aber hier das grundsätzliche Selbst-
bestimmungsrecht jedenfalls des geschäftsfähigen Patienten
eingeschränkt sei. Daher müsse die Beklagte konkret Be.
denken gegen die Gewährung der Einsicht im Einzelfall
wenigstens einigermaßen substantiieren, was hier nicht
geschehen sei.

Des näheren wird auf die Ausführungen des angefochtenen
Urteils (abgedruckt in NJW 1981,2521) Bezug genommen.

II.

Die angefochtene Entscheidung hat keinen Bestand.

l. Ein allgemeines Einsichtsrecht des Patienten in die Kran-
kenunterlagen wird zwar in jüngerer Zeit mehrfach mit
verschiedener Begrtindung im Schrifttum und in Entschei-
dungen von Instanzgerichten bejaht. Es kann insoweit

Der Kläger begehrt Einsicht in die bei dieser Gelegenheit
über ihn in der Klinik der Beklagten angelegten §ank-en-
unterlagen, in die auch Angaben ,intlich befragtcr"AngF
höriger des Klägers eingeflosen sind. Db dabei möglicher-
weise beteiligten Angehörigen haben auf Betreiben des
Kläg919 allö it_r Ein11e-fs-Qn-dni§ _mit dessen Einsichtnahnie -

-:> iä' äie frant<enünteilägen erklärt. Ferner.tr.ii"der XE!är" 
alle Arzte von ihrer Schweigepflicht entbunden.

Der Kläger hat vorgetragen, er benötige die Krankenunter-
lagen fiir eine Dissertation unter dem Titel ,,Gesellschaft-
Iiche Determinantea. individueller. Konfliktverhaltenspiädis:"
position", die er unter Betreuung des Profesors Dr. L.
beim ,,Institut für Sozialwissenschaften in Erziehung und
Ausbildung" an der Technischen Uniyersität B. schreiben
wolle. Außerdem wolle er anhand der Krankenunterlagen
seine Erkrankung ,3ufarbeiten" und dabei veruchen, sein
individuelles Leiden allgemeiner zu erklären. Die Vorbe-
reitung eines Haftpflichtprozesses ist nach seiner Darstellung
nicht der Grund.seines Einsichtsbegehrens.

Die Beklagte bestreitet eine Verpflichtung zur Einsichtge-
währung. Sie macht ferner geltend, eine Einsicht der Unter-
lagen durch den Kläger sei tlErypgut§c! unyertretbar-.und
müßte außerdem persönliche Beläige'dei bdfragten Ange-

3l



:_

auf die Übersicht in dem unter gleichem Datum verkündeten
SenatsurteiM ZR 222179 (fiir BGHZ vorgesehen) Bezug
genommen werden.

Bei jener Entscheidung (ktinftig ,,Parallelurteil') hat der
Senat, der diese Frage in BGHZ 72, 132 ausdrücklich offen-
gelassen hatte, ein grundsätdiches Einsichtsrecht des Patienten
in Krankenuntedagen erstmals bejaht, wie dies der neuer-
lich vordringenden Meinung entspricht. Er hat aber auch dort
diesen Anspruch eingeschränkt und deshalb der-dortigen
Klage im Gegensatz zu den Vorinstanzen nicht voll stattge-
geben. Er hat vielmehr dieses Einsichtsrecht - indessen
ebenfalls vorbehaltlich besonderer therapeutischer Gegen-
gründe - auf physikalisch objektivierte Befunde und Be-
richte über Behandlungsmaßnahmen wie Operationen und
Medikation beschränkt. Insoweit hat er das - auch hin§cht-
lich seiner praktischen Durchführung näher definierte -
Einsichtsrecht aus grundrechtlich gewährleisteten perso-
nalen Würde und Selbstbestimmung des Patienten herge-
leitet. Er hat aber schon dort bemerkt, daß dieses Einsichts-
recht außerhalb der somatischen Behandlung, also insbe-
sondere da, wo wie in Psychiatrie und Psychotherapie die
für notwendig erachtete Einflußnahme auf die geistig-
seelische Person des Patienten den Schwerpunkt des Ver-
' sgegenstandes und damit der Behandlung bildet, viel-
r*i.r anderes gelten kann. Dies nicht nur deshalb, weil hier
therapeutische Bedenken auch nach Abklinee-n,d5-.Krant _-
hditsfustff-des besondere§- GewichtYaben täiinin, sondern
vor allem auch, weil die persönliche Einbeiiehung des behan-
delnden Arztes wie auch - das trifft hier zu - dritter Per-
sonen eine besondere Rolle spielen kann und subjektive
Beurteilungselemente in den Vordergrund treten. Dann
aber kann die Entscheidung nicht einseitig am Persönlich-
keitsrecht des Klägers ausgerichtet werden, dem, soweit
er, wie der Kläger, derzeit zu rationalen Entscheidungen
fdhig ist, allerdings auch in gewissem Umfang das Recht
zur Selbstschädigung zugestanden werden muß.

Das würde freilich, jedenfalls weil der Kläger inzwischen
wohl unstreitig die aufgetretenen psychischen Störungen
hinter §ch gebracht hat, nicht hindern, sein Recht auf
Kenntnisnahrne in demjenigen Umfange, in dem es im
Parallelurteil anerkannt w.ird, zugestanden, nämlich in Be-
zug auf Behandlungsmaßnahmen, hier insbesondere Medi-
kation und köqperliche Befunde. Daß es ihm um Information
dieser Art gehe, hat der Kläger nicht behauptet, und es
i.r auch nicht ersichtlich, daß ihm die Arzte der Beklagten,
, bereits Auskunftsgespräche geführt haben und zu-wei-
tären ausdrücklich bereit sind, derlei verweigert hätten
oder verweigern wollen. Ein solches Anliegen würde auch
- anders als in Fällen der Art, wie sie dem Parallelurteil
zugrunde liegen - nicht einen Anspruch auf Einsicht in die
Krankenunterlagen insgesamt mit gewissen Einschränkungen,
sondern allenfalls einen solchen auf Auskunft ünd ävfl.
Erteilung geeigneter Auszüge begünden können. Denn die
4inischen Unterlagen über eine typische psychiatrische
Behandlurrg- erhaltän, wie dem Senät 3edenf?rils aus lang-
jähriger Erfahrung bekannt ist, ganz vclrwiegend Aufzeich-
nungen, gegen deren Offenlegung nach den Ausführungen
des Senats im Parallelurteil durchgreifende Bedenken be-
lt.hgq können, so daß die Entscheidung darüber dem be-
handelnden Arzt vorbehalten bleiben muß.

2.a) Bei alledem wird nicht verkannt, daß der Kläger bei

seinem Wunsch nach Einsicht in die Krankenunterlagen
ein besonderes und anerkennenswertes Interesse verfolgt.
Denn er will an einer öffentlichen Hochschule unter Be-
treuung eines anerkannten Hochschulleluers lnit Hilfe
dieser Information eine Dissertation verfasen. Daß diese
Arbeit nach dem Privatgutachten des Hochschullehrers
möglicherweise dazu ftihren soll, die__!n der KlqUk*des-.Be-
kl a§t e n angebl ich betri e b e ne -Dre FiüF-svthietiil r*Uioßiu -

Eegefr-AF wlssensctiafililhe Seriosität
ns, die sich im übrigen der Beurteilung durch

die Gerichte im vorliegenden Rechtsstreit entziehen muß.

Aber auch ein anerkennensrertes wisenschaftliches Anliegen
berechtigt den Kläger nicht zum Zugriff auf Material, das
nicht allgemein zugänglich ist und daq gerade ihm vorzvent-
ndt"rjän Verfügüngiberechtigten ;iffinur seiä#igenen,' "

sg-nlern auc[ schu tzwürdiBe_l$e-r_eqep Dritter veranlassen
ourlen.

i) ,", indessen trifft hier in besondererh Maße zu. Gerade
im Bereich der Pqychiatrie ist die Berechtigung ärztlicher
Vorbehalte gegen eine Einsicht des Patienten in die ärzt-
lichen Unterlagen, die hier zwangsläufig nic[t- 4ur .natur-
wissenschaftlich Nachprü fbares en thalten kön n'en, besö ndeJs
deutlich Statt vieler: Deutsch, NJW 1980, 1305, 1307;
'besonders ausführlich zum Einsichtsrecht in psychiatrischen
Fällen Ulie, Arztliche Dokumentation und Informations-
recht des Patienten, 1980, S. .177 tf). Dese Berechtigung
beruht vor allem auf dem hier nicht nur beiläufig möglichen,
sondern notwendigen perSönlichen,Engagqment von Arzt
und Patient, aas ii' aei PüüoänilGä"dem anärkainten
Phänrjiren 'von Übertragung und Gegenübertragung seine
deufliche Ausprägung findei. Aber dis gilt in unteischied-
lich vermindertem Maße auch fiir jede andere Form der Be-
handlung durch psychische Einwirkung.

Daß in dieser I ^ge (auch insoweit ist auf das Parallelurteil
zu verweisen) der fuzt - hier durch seine Klinik vertreten -
schon von seiner eigenen Persönlichkeit her nicht mißbräuch-
lich handelt, wenn er darauf besteht, daß der Behandlungs-
vertrag insoweit die Nichtzugänglichkeit der im Zuge der
Behandlung gemachten Aufzeichnungen für den Patienten
vorausgesetzt, braucht hier nicht noch weiter vertieft zu
werden.

c) Daneben ist bei der psychiatrischen Behandlung auch
das Bedenken des Arztes, daß eine Einsicht des Patienten
in die Unterlagen therapeutisch ungünstige Auswirkungen
haben könnte, jedenfalls nicht fernliegend. Daß es - nicht
herrschende - Richtungen der Psychiatrie gibt, die eine
gegenteilige Auffassung vertreten, hat der Kläger unter Be-
weis gestellt, und dies kann auch als richtig unterstellt
werden. Das ändert nichts daran, daß einem Arzt, der ent-
sprechend der herkömmlichen und noch heute überwiegen-
den Handhabung davon augegangen ist, der Patient werde
einen Zugang zu den Krankenunterlagen nicht erzwingen
können, eine seiner therapeutischen überzeugung wider-
sprechende Offenlegung dieser Unterlagen nicht nachträg-
lich zugemutet werden darf. Daß er sie im Einzelfall aus
äztlichen Erwägungen trotzdem gestatten mag, steht auf
einem anderen Blatt; derlei muß aber seiner eigenverant-
wortlichen Entscheidung äberlassen bleiben. Entscheidet
er sich gegen die Offenlegung, wie dies insoweit dem Grund-
konzept des Arztvertrageq entqpricht, dann ist das auch
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nach deln Parallelurteil ausgesprochenen Grundsätzen zt)
respektieren.

d) Im vorliegenden Falle sind ferner seitens der Arzte der
Beklagten unstreitig auch Angehörige des Klägers als Aus-
kunftsperson in Anspruch genommen worden. Derlei ist
im Bereich der Psychiatrie weithin üblich und gilt gerade
nach modernen wissenschaftlichen Erkenntniisen, wie
dem Senat aus seiner Tätigkeit bekannt ist, als oft uner-
läßliche Voraussetzung flir eine zutreffende Beurteilung
und Behandlung. Inwieweit das Ergebnis solcher Befragungen-,
das auch die pflichtmäßige Beurteilung zwischenmensch-
licher Beziehung durcii den Arzt umfaßt, dem Patienten
offengelegt wird, rnuß dem äztlichen Ermessen überlassen
bleiben. Daran kann auch nichts ändern, daß die befragten
Angehörigen auf Betreiben des Klägers mit der Herausgabe
einverstanden sind, §elbst wenn die Betreffenden ohne
Kenntnis der Aufzeichnungen, um die es ja gerade geht,
die Tragweite dieses Einvers*indnisses beurteilen könnten,
was nicht ersichtlich ist, könnte es der Beklagten bzw.
ihren Arzten nicht zugemutet werden, die die Auskunfts-
personen betreffenenden Eindrücke und Wertungen, welche
in Erlüllung der ärztlicherr Aufgabe gewonnen wurden,
jenen gegeniiber gegebenenfalls rechtfertigen zu nriisen.
Es kann. der Beklagten auclr entgegen där Meinung des
Berufsgerichts nicht zugemutet werden, im einzelneln zu
substantüeren, daß die vorgenannten Erwägungen auch

im Streitfall zutreffen; ihre bzw. ihrer Arzte Befugnis, dem
Kläger nach pflichtgemäßem Ermessen die Kenntnis be-
stimmter Aufzeichnungen vozuenthalten, würde dadurch
im Ergebnis unterlaufen.

e) Es mag nur ergänzend erwähnt werden, daß auch von dem
inzwischen gesundeten Kläger selbst in Fehlverarbeitung
des frtiheren, inzwischen verdrängten Geschehens (vgl.
Bergen, Arzt und Krankenhaus 1982, 182) für die Arzte
und--Angehärigen Angriffe auch rechtlicher Ärt'erfahnin§§:- -

gemäß beftirchtet werden müßten-*die ihnen nic-ht zuge-
mu\et werden dürfen.

3. Nach allem können die im Parallelprozeß des näheren
ausgeführten Crundsätze gerade im vorliegenden Fall nicht
zu einer Bejahung des Einsichtsanspruchs firhren, den der
Kläger aufgrund eines ebenfalls durchaus achtbaren Inte-
resses verfolgt. Die Grundsätze des Parallelurteils, dir für
den Regelfall ein Einsiclrtsrecht.des Patienten in [Jnter.
lagen über typisch bewertungsneutrale Aufzeichnungen
bejahen, greifen hier nicht durch.

Die Klage ist daher in Abwägung der Vorentscheidung
abzuweisen.

Dr. Hiddemann Dunz Dr. Steffen
Dr. Ankermann Dr. Lepa


